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Bekanntmachung Kommunalwahlen am 13.09.2026 

 
Gemäß Verordnung über den Wahltag für die kommunalen allgemeinen Neuwahlen 2026 vom 
25.05.2025 finden die Wahlen der Abgeordneten der kommunalen Vertretungen einheitlich am 
13.September 2026 statt. Gemäß Beschluss des Rates des Flecken Aerzen vom 25. 
September 2025 findet die Wahl der Bürgermeisterin/ des Bürgermeisters des Flecken Aerzen 
ebenfalls am 13. September 2026 statt. 
Nach § 10 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunalwahlgesetzes (NKWG), in der zurzeit 
geltenden Fassung, ist für das Wahlgebiet des Flecken Aerzen ein Wahlausschuss zu bilden. 
Den Vorsitz führt die Wahlleitung. Sie beruft sechs weitere Mitglieder auf Vorschlag der im 
Wahlgebiet vertretenen Parteien und Wählergruppen aus den Wahlberechtigten des 
Wahlgebietes. 
Gemäß § 8 Abs. 2 der Niedersächsischen Kommunalwahlordnung (NKWO) fordere ich hiermit 
die im Wahlgebiet des Flecken Aerzen vertretenen Parteien und Wählergruppen auf, 

 
 

bis zum 17.02.2026 
 

Wahlberechtigte des Wahlgebietes als weitere Mitglieder und als stellvertretende Mitglieder des 
Wahlausschusses vorzuschlagen. 
Ich weise darauf hin, dass gern. § 13 Abs. 2 und 3 NKWG Wahlbewerberinnen, Wahlbewerber 
und Vertrauenspersonen für Wahlvorschläge keine Mitglieder des Gemeindewahlausschusses 
sein können. 
Die Übernahme eines Wahlehrenamtes darf nur aus einem wichtigen Grund abgelehnt werden. 
 

Aerzen, 14.01.2026  Flecken Aerzen – Der 
Gemeindewahlleiter 
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4. Änderungssatzung   
zur Satzung des Flecken Aerzen über die Festsetzung der   

Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer   
( - Hebesatzsatzung - )  

  

  
Aufgrund der §§ 10 Abs. 1, 58 Abs. 1 Nr. 5, 111 Abs. 1 und 112 Abs. 2 Nr. 3 des 
Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der Fassung vom 
17.12.2010 (Nds. GVBl. 2010 S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 29.Januar 2025 (Nds.GVBl. 2025 Nr.3), der §§ 1 und 25 des  
Grundsteuergesetzes (GrStG) vom 07.08.1973 (BGBl. I S. 965), zuletzt geändert durch 
Artikel 32 des Gesetzes vom 2. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 387), der §§ 1, 2 
und 7 des Niedersächsischen Grundsteuergesetzes (NGrStG) vom 07.07.2021 (Nds. 
GVBl. 2021 S. 502), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 17.05.2022 
(Nds. GVBl. 2022 S. 304), der §§ 1 und 16 des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) in 
der Fassung vom 15.10.2002 (BGBl. I 2002 S. 4167) zuletzt geändert durch Artikel 4 
des Gesetzes vom 28. Februar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 69) sowie des  § 1 des Gesetzes 
zur Übertragung der Festsetzung und Erhebung der Realsteuern auf die 
hebeberechtigten Gemeinden (Realsteuer-Erhebungsgesetz) vom 22.12.1981 (Nds. 
GVBl. 1981 S. 423) hat der Rat des Flecken Aerzen in seiner Sitzung am 18.12.2025 
folgende Satzung beschlossen:  
  

Artikel 1  
  

In § 2 Nr. 1 der Satzung des Flecken Aerzen über die Festsetzung der Hebesätze für 
die Grund- und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) vom 19.12.2014 - zuletzt geändert 
durch die 3. Änderungssatzung vom 20.12.2024 - wird der Hebesatz für die Betriebe 
der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) von 690 v.H. auf 647 v.H. geändert.  

  
Artikel 2  

  

In § 2 Nr. 2 der Satzung des Flecken Aerzen über die Festsetzung der Hebesätze für 
die Grund- und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) vom 19.12.2014 - zuletzt geändert 
durch die 3. Änderungssatzung vom 20.12.2024 - wird der Hebesatz für die 
Grundstücke (Grundsteuer B) von 356 v.H. auf 370 v.H. geändert.  

  
Artikel 3  

  

Artikel 1 dieser Satzung tritt am 01.01.2025 in Kraft;  Artikel 
2 dieser Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft.   
  



  
  
Aerzen, den 19.12.2025    L.S.      ___gez. Wittrock_____  
                (Wittrock, Bürgermeister)  
  


